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1 Situation und Aufgabenstellung

Zur Stärkung der Bergheimer Innenstadt wird das Areal um den Bahnhof Bergheim aktuell

städtebaulich umgestaltet.  Durch die  Ansiedlung eines Einkaufs-  und Dienstleistungszen-

trums mit qualifizierten Einzelhandelsbetrieben und der Aufwertung des ÖPNV-Knotenpunk-

tes am Bahnhof zu einer modernen Mobilstation sollen positive Impulse für die Kreisstadt er-

zeugt werden.

Als planungsrechtliche Grundlage für die Maßnahmen wurde 2017 der Bebauungsplan Nr.

277/Bm „Bahnhof Bergheim“  [10] beschlossen. Dieser wurde durch das OVG Münster per

Beschluss vom 26.04.2018 vorläufig außer Vollzug gesetzt.

Mit dem Ziel einer rückwirkenden Inkraftsetzung des Bebauungsplanes führt die Kreisstadt

Bergheim aktuell ein Ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB durch. Im Rahmen

dieses Verfahrens soll als neuer Aspekt auch die Luftschadstoffbelastung im Umkreis des

Plangebietes untersucht werden.

Zur Beurteilung der zu erwartenden Luftqualität im Plangebiet sowie der Auswirkung der Pla-

nung auf die lufthygienische Belastungssituation im Umfeld der Planung wird eine lufthygie-

nische Untersuchung mit Luftschadstoffausbreitungsberechnungen für die relevanten Luft-

schadstoffe Feinstaub (PM10 und PM2,5) und Stickstoffdioxid (NO2) erstellt. 

Die Berechnungen werden mit der aktuellen Version 6.3 des prognostischen Windfeld- und

Ausbreitungsmodells MISKAM (Mikroskaliges Ausbreitungsmodell) durchgeführt. Die Emissi-

onen des Straßenverkehrs werden auf Grundlage des aktuellen Handbuchs für Emissions-

faktoren (3.3)  [14] bestimmt. Die so ermittelten Immissionen werden mit den Grenzwerten

der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes / Verordnung

über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) [2] verglichen und

beurteilt. 

Als Prognosejahr für die zu untersuchenden Varianten wird in Abstimmung mit dem Auftrag-

geber das Jahr 2020 als frühestmöglicher Realisierungszeitpunkt des Vorhabens verwendet.

Es werden nachfolgend die Fälle

Prognosenullfall: Bebauungssituation und Straßenführung vor Umbau des Bahnhofsa

reals, Verkehrszahlen für das Jahr 2025, Emissionsfaktoren für das 

Jahr 2020
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Planfall: Zukünftige Bebauungssituation gem. Bebauungsplan Nr.  277/Bm,  

Verkehrsmengen für das Jahr 2025 unter Berücksichtigung des 

Planvorhabens, Emissionsfaktoren für das Jahr 2020, Tempolimit  

von 30 km/h auf der Kölner Straße

unter Berücksichtigung der großräumigen Hintergrundbelastung untersucht. 

Bei der Berechnung der verkehrsbedingten Emissionen wird berücksichtigt, dass durch die

verbesserte  Abgasreinigung  neuer  Fahrzeugmodelle  der  mittlere  Emissionsausstoß  der

Fahrzeugflotte bei gleichbleibenden Verkehrszahlen sinkt je weiter der Prognosehorizont in

der Zukunft liegt. Durch die Kombination der hohen Verkehrsmengen für das Jahr 2025 mit

dem zeitlich relativ nahe liegenden Prognosenhorizont für die Emissionsberechnung (Jahr

2020) wird sichergestellt, dass die Berechnungen das Worst-Case-Szenario abbilden. Es ist

daher mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die tatsächlichen Luftschads-

toffkonzentrationen nach Realisierung des Vorhabens unterhalb der in diesem Gutachten be-

rechneten Luftschadstoffkonzentrationen liegen werden. 

Ein Übersichtslageplan über die Situation im Bestand ist in Anlage 1 dargestellt. Die Situati-

on  für  den  Planfall  unter  Berücksichtigung  der  Realisierung  des  Bebauungsplanes  Nr.

277/Bm zeigt Anlage 2.
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[1] BImSchG 

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Gesetz zum Schutz vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge

G Aktuelle Fassung

[2] 39. BImSchV

39. Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes / Verordnung über Luftqua-

litätsstandards und Emissions-

höchstmengen

Bundesgesetzblatt Jahrgang 

2010 Teil I Nr. 40 vom 

05.08.2010, Seite 1065 ff

V 02.08.2010

[3] 35. BImSchV

Fünfunddreißigste Verordnung zur

Durchführung des Bundes-Immis-

sionsschutzgesetzes / Verordnung

zur Kennzeichnung der Kraftfahr-

zeuge mit geringem Beitrag zur 

Schadstoffbelastung

Bundesgesetzblatt I vom 

07.02.2007

V Februar 2007

[4] EG-Richtlinie 96/62/EG

EG-Richtlinie über die Beurteilung 

und die Kontrolle der Luftqualität

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 296 vom 

21.11.1996, Seite 55

V 27.09.1996

[5] EG-Richtlinie 1999/30/EG

EG-Richtlinie über Grenzwerte für 

Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid 

und Stickstoffoxide, Partikel und 

Blei in der Luft (1. Tochterrichtli-

nie), 

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 163 vom 

29.06.1999, Seite 41, geändert

durch Entscheidung 

2001/744/EG vom 17.10.2001

V 22.04.1999

[6] EG-Richtlinie 2000/69/EG

EG-Richtlinie über Grenzwerte für 

Benzol und Kohlenmonoxid in der 

Luft (2. Tochterrichtlinie)

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 313 vom 

13.12.2000, Seite 12

V 16.11.2000

[7] EG-Richtlinie 2002/3/EG

EG-Richtlinie über den Ozonge-

halt in der Luft (3. Tochterrichtlinie)

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 67 vom 

09.03.2002, Seite 14

V 09.03.2002

[8] EG-Richtlinie 2004/107/EG EG-

Richtlinie über Arsen, Kadmium, 

Quecksilber, Nickel und polyzykli-

sche aromatische Kohlenwasser-

stoffe in der Luft (4. TR)

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 23 vom 

26.01.2005, Seite 2

V 26.01.2005

[9] EG-Richtlinie 2008/50/EG

EG-Richtlinie über Luftqualität und

saubere Luft für Europa 

Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaft Nr. L 152 vom 

11.06.2008

V 11.06.2008
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Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[10] Bebauungsplan  Nr.  277  /  Bm

„Bahnhof Bergheim“

Zur Verfügung gestellt durch 

den Auftraggeber

P Planstand: 

26.06.2017

[11] VDI 3782, Blatt 7

Kfz-Emissionsbestimmung

Kommission Reinhaltung der 

Luft, Kfz-Emissionsbestim-

mung

RIL November 2003

[12] VDI 3945, Blatt 3 Kommission Reinhaltung der 

Luft, Atmosphärische Ausbrei-

tungsmodelle

RIL September 2000

[13] HBEFA, Handbuch für Emissions-

faktoren des Straßenverkehrs, 

Version 3.2

Infras, Forschung und Bera-

tung, Bern, Schweiz

Lit. Juli 2014

[14] HBEFA, Handbuch für Emissions-

faktoren des Straßenverkehrs, 

Version 3.3

Infras, Forschung und Bera-

tung, Bern, Schweiz

Lit. April 2017

[15] Handbuch IMMISem/luft/lärm zur 

Version 7

IVU Umwelt GmbH Lit. Juni 2017

[16] PM10-Emissionen an Außerorts-

straßen – mit Zusatzuntersuchung

zum Vergleich der PM10-Konzen-

trationen an der A1 Hamburg und 

Ausbreitungsrechnungen

Berichte der Bundesanstalt für 

Straßenwesen (BASt), Heft 

V125, BASt, Berg.-Gladbach

Lit. Juni 2005

[17] Einbindung des HBEFA 3.1 in das 

FIS Umwelt und Verkehr sowie 

Neufassung der Emissionsfakto-

ren für Aufwirbelung und Abrieb 

des Straßenverkehrs 

Düring, I., Lohmeyer, A. Für 

das sächsische Landesamt für 

Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie

Lit. Juni 2011

[18] EMEP/EEA Air pollutant emissio-

nen inventory guide book 2009, 

EEA Technical Report 2009

European Environment Agency Lit. 2009

[19] Aushang Fahrpläne für den Rhein-

Erft-Kreis

Rhein-Erft-Verkehrsgesell-

schaft mbH:

https://revg.de/aushang-fahr-

plaene.html

P. Januar 2019

[20] Modellsystem zur Berechnung des

Abriebs und anderer luftgetrage-

ner Schadstoffe des Schienenver-

kehrs

Immissionsschutz 4, 

pp 169-175

Lit. Dezember 2007

[21] Luftschadstoffemissionsdaten  der

im  Untersuchungsgebiet  verlau-

fenden DB-Strecken auf Basis des

Fahrplanes 2016

DB Umweltzentrum Berlin P 11.12.2018

[22] Zeitreihe der Windrichtung und 

-geschwindigkeit der Jahre 2008 –

2017 der DWD-Station Nörvenich-

Flughafen

Climate Data Center des Deut-

schen Wetterdienstes (DWD):

ftp://ftp-

cdc.dwd.de/pub/CDC/observa-

tions_germany/climate/hourly/

P. 2009-2018
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Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

wind/historical/stundenwerte_F

F_03623_19690101_2018123

1_hist.zip
[23] MERKBLATT Bestimmung der in 

Austal2000 anzugebenden Ane-

mometerhöhe

Deutscher Wetterdienst (DWD)

Dipl. Met. Joachim Namyslo

Lit. Oktober 2014

[24] Automatische Klassifizierung der 

Luftschadstoff-Immissionsmes-

sungen aus dem LIMBA-Meßnetz,

Anwendung, 3. Teilbericht

IVU Umwelt GmbH, im Auftrag 

des Umweltbundesamtes

Lit. Juli 2002

[25] Maßnahmen zur Reduzierung von

Feinstaub und Stickstoffdioxid, 

UFOPLAN 20442 222

Diegmann, V. et al. Lit. 2006

[26] Jahreskenngrößen der LUQS-

Messstationen des LANUV NRW 

für die Jahre 2013 - 2017

Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz;

www.lanuv.nrw.de

Lit. 2013 - 2017

[27] Pressemitteilung: Vorläufige Jah-

resmittelwerte der Stickstoffdioxid-

Konzentration 2018 in µg/m³

Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz:

https://www.umwelt.nrw.de/filea

dmin/redaktion/PDFs/umwelt/lu

ft/stickstoffdioxid-konzentrati-

on_2018.pdf

Lit. Februar 2019

[28] LOD1-Modell im CityGML-Format 

des Untersuchungsgebietes

Landesregierung NRW: 

https://www.opengeodata.nrw.-

de/produkte/geobasis/3d-

gm/3d-gm_lod1/3d-

gm_lod1_05362000_Rhein-

Erft-Kreis_EPSG25832_Ci-

tyGML.zip

P 03.12.2018

[29] KBA-Zulassungsstatistik des Zu-

lassungsbezirkes Rhein-Erftkreis, 

Stand 01.01.2018

zur Verfügung gestellt durch 

das LANUV

P 04.12.2018

[30] Verkehrsuntersuchung zum Bahn-

hofsareal in Bergheim

BSV Büro für Stadt- und Ver-

kehrsplanung

Lit. April 2017

[31] Aktualisierung der Verkehrsunter-

suchung zum Bahnhofsareal in 

Bergheim

BSV Büro für Stadt- und Ver-

kehrsplanung

Lit. März 2019

[32] LRP Potsdam – Durchführung und

Auswertung von Messfahrten zur 

T30 Wirkungsuntersuchung

Ingenieurbüro Lohmeyer Lit. September 2015

[33] Jahresbericht 2005 Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz

Lit. 2006

Kategorien:

G Gesetz N Norm
V Verordnung RIL Richtlinie
VV Verwaltungsvorschrift Lit Buch, Aufsatz, Bericht
RdErl. Runderlass P Planunterlagen / Betriebsangaben
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3 Beurteilungsgrundlagen

In der vorliegenden Luftschadstoffuntersuchung sind Luftschadstoffimmissionen  im Umfeld

des Bebauungsplanes Nr. 277 / Bm in Bergheim zu untersuchen. Grundlage der Bewertung

bildet dabei ein Vergleich der prognostizierten Schadstoffimmissionen für verschiedene Luft-

schadstoffe mit den vom Gesetzgeber festgelegten Immissionsgrenzwerten.

Im Rahmen der Harmonisierung der europäischen Normen und Richtlinien sind europaweit

Rahmenrichtlinien zur Ermittlung und Beurteilung der Luftqualität festgesetzt worden. Grund-

lage  hierfür  ist  die  Luftqualitätsrahmenrichtlinie  der  Europäischen  Gemeinschaft  Nr.

96/62/EG vom 27.09.1996 [4]. Die darin beschriebenen Ziele und Prinzipien werden in z.Z.

vier "Tochterrichtlinien" präzisiert.

Seit dem 11.06.2008 sind die Luftqualitätsrahmenrichtlinie  [4] und die ersten drei Tochter-

richtlinien [5][6][7] zur „Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa“

zusammengefasst worden [9]. Hierin wurden die bisherigen Immissionsgrenzwerte bestätigt

und ein neuer Zielwert für Feinstaub (PM2,5) eingeführt. 

Mit  Inkrafttreten der 22. BImSchV (2002) wurden die in den ersten drei  Tochterrichtlinien

festgelegten Immissionsgrenzwerte für die hier zu betrachtenden Luftschadstoffe Stickstoff-

dioxid (NO2), Benzol (C6H6) und Feinstaub (PM10) im September 2002 in deutsches Recht

übernommen und waren seitdem als Beurteilungsgrundlage heranzuziehen. Sie ersetzte die

bis dahin geltenden Immissionswerte der alten 22. BImSchV vom Oktober 1993. 

Im Jahr 2007 wurden die  Immissionsgrenzwerte  der  vierten Tochterrichtlinie  [8] (z.B.  für

Ozon) in die 22. BImSchV mit aufgenommen. Diese wurden bisher in der 23. BImSchV fest-

gelegt. Durch die Integration dieser Grenzwerte in die 22. BImSchV wurde die 23. BImSchV

2006 aufgehoben. 

Mit Einführung der 39. BImSchV [2] "39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen)"

am 02.08.2010 erfolgte dann die Umsetzung der Richtlinie 2008/50/EG in deutsches Recht.

Die 39. BImSchV hebt weiterhin die 22. sowie 33. BImSchV auf. Mit Ausnahme der neuen

Ziel- und Grenzwerte für Feinstaub (PM2,5) ergeben sich für die übrigen Grenzwerte gegen-

über der 22. und 33. BImSchV keine Veränderungen.

Die  verkehrsrelevanten  Immissionsgrenzwerte  der  39. BImSchV  sind  als  Auszug  in  der

nachfolgenden Tabelle 3.1 aufgeführt.
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Tabelle 3.1: Auszug Immissionsgrenzwerte (fett gedruckt) der verkehrsrelevanten Luftschad-

stoffe gemäß 39. BImSchV [2]

Luftschadstoff

SO2 SO2 SO2 NO2 NO2 NO2 PM10 PM10 PM2,5 C6H6 CO

Jahr g/m³ g/m³ g/m³ g/m³ g/m³ g/m³ g/m³ g/m³ g/m³ g/m³ mg/m³

Ab 2015 350 125 500 200 40 400 50 40 25 5 10

Typ
IGW,

SMW

IGW,

TMW

ALM,

SMW

IGW,

SMW

IGW,

JMW

ALM,

SMW

IGW,

TMW

IGW,

JMW

IGW,

JMW

IGW,

JMW

IGW,

AMW

Zulässige

Überschrei-

tungen  pro

Jahr

24 3 - 18 keine - 35 keine keine keine keine

IGW: Immissionsgrenzwert bei 293 °K, 101,3 kPa; ALM: Alarmschwelle; SCW: Schwellenwert 

JMW: Jahresmittelwert; TMW: Tagesmittelwert; AMW: Achtstundenmittelwert; SMW: Stundenmittelwert

Die zulässigen 35 Überschreitungstage des Tagesmittelwertes für PM10 von 50 µg/m³ ent-

sprechen in etwa einem 90-Perzentil-Wert von 50 µ/m³. Die zulässigen 18 Überschreitungen

pro Kalenderjahr des maximalen Stundenwertes von 200 µg/m³ für NO2 entsprechen in etwa

dem 99,8-Perzentil-Wert von 200 µ/m³.

Die Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV [2] zum Schutz der menschlichen Gesundheit

werden dabei gemäß Anlage 3 Punkt A.2.c der 39. BImSchV an folgenden Orten nicht beur-

teilt:

- an Orten innerhalb von Bereichen, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zugang hat  

und in denen es keine festen Wohnunterkünfte gibt;

- […] auf dem Gelände von Arbeitsstätten, für die alle relevanten Bestimmungen über 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gelten;

- auf den Fahrbahnen der Straßen und, sofern Fußgänger und Fußgängerinnen für  

gewöhnlich dorthin keinen Zugang haben, auf dem Mittelstreifen der Straßen.
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4 Örtliche Gegebenheiten

Zur Stärkung der Bergheimer Innenstadt wird das Areal um den Bahnhof Bergheim aktuell

städtebaulich umgestaltet.  Durch die  Ansiedlung eines Einkaufs-  und Dienstleistungszen-

trums mit qualifizierten Einzelhandelsbetrieben und der Aufwertung des ÖPNV-Knotenpunk-

tes am Bahnhof zu einer modernen Mobilstation sollen positive Impulse für die Kreisstadt er-

zeugt werden.

Als planungsrechtliche Grundlage für die Maßnahmen wurde 2017 der Bebauungsplan Nr.

277/Bm „Bahnhof Bergheim“  [10] beschlossen. Dieser wurde durch das OVG Münster per

Beschluss vom 26.04.2018 vorläufig außer Vollzug gesetzt.

Mit dem Ziel einer rückwirkenden Inkraftsetzung des Bebauungsplanes führt die Kreisstadt

Bergheim aktuell ein Ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB durch. Im Rahmen

dieses Verfahrens soll als neuer Aspekt auch die Luftschadstoffbelastung im Umkreis des

Plangebietes untersucht werden. Ein Bebauungsplanentwurf ist in Anlage 2 dargestellt.

Das Plangebiet wird im Norden von der Kölner Straße und im Süden von den Bahngleisen

der Erftbahn begrenzt. Vor Umbau des Bahnhofsareals wurde die Fläche zum größten Teil

als Park+Ride Parkplatz genutzt. Im nördlichen Teil des Plangebietes befand sich der Bus-

bahnhof mit Anbindung an die Kölner Straße. 

Der Bebauungsplan setzt die überwiegenden Flächen des Geltungsbereiches als Sonderge-

biet mit der Untergliederung in drei Teilflächen fest.

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Kölner Straße und eine Stichstraße, die

östlich der geplanten Spindel zum Parkdeck in die Kölner Straße einmündet. Die Stichstraße

wird parallel zu den Bahnflächen geführt und bündelt die Verkehre für Anlieferung, die ver-

kehre für die Nutzer des Einkaufszentrums und der Park+Ride-Anlage. Die Fläche des ge-

planten  zentralen Busbahnhofs  wird  als  öffentliche  Verkehrsfläche mit  der  Zweckbestim-

mung „Zentraler Busbahnhof“ und der Bereich des Bahnzugangs als Fläche für Bahnanla-

gen festgesetzt.

Für  den Planfall  wird zudem berücksichtigt,  dass in Abstimmung mit  dem Landesbetrieb

Straßenbau NRW eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h auf der Kölner Straße ein-

gerichtet wird.  
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5 Ermittlung der Schadstoffemissionen

5.1 Straßenverkehr 

Die Berechnung der Straßenverkehrsemissionen erfolgt mit Hilfe des Emissionsprogramms

IMMISem in der aktuellen Version 7.001 [15]. Das Emissionsprogramm verwendet hierbei die

im Handbuch für Emissionsfaktoren (HBEFA) Version 3.3  [14] hinterlegten Emissionsfakto-

ren. 

Das im Auftrag des Umweltbundesamtes entwickelte HBEFA stellt Emissionsfaktoren für die

gängigsten Fahrzeugtypen zur Verfügung (PKW, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Linien-

und Reisebusse sowie Motorräder), differenziert nach Emissionskonzepten (Euro 0 bis Euro

VI) sowie nach verschiedenen Verkehrssituationen. HBEFA liefert Emissionsfaktoren für alle

reglementierten  sowie  eine  Reihe  von  nicht-reglementierten  Schadstoffen,  einschließlich

CO2 und Kraftstoffverbrauch. 

Das Handbuch stellt den Benutzern Emissionsfaktoren pro km oder Verkehrsvorgang in Ab-

hängigkeit verschiedener Parameter zur Verfügung. Nachfolgend sind die wichtigsten Para-

meter aufgeführt:  

• nach Emissionsarten („warme Emissionsfaktoren, Kaltstartzuschläge und Verdamp-

fungsemissionen)

• nach Fahrzeugkategorie (PKW, leichte Nutzfahrzeuge < 3,5t, schwere Nutzfahrzeu-

ge > 3,5t, Linien- und Reisebusse, Motorräder)

• nach Bezugsjahr der Flottenzusammensetzung (1990 – 2030)

• nach Schadstoff (z.B. NOx, Partikel, Benzol, CO2, Kraftstoffverbrauch u. a.)

• nach Verkehrssituation und Längsneigung

Die Ergebnisse können in unterschiedlichem Detaillierungsgrad abgefragt werden:

• als „gewichteter Emissionsfaktor“: darin sind die verschiedenen Fahrzeugschichten

länderspezifisch entsprechend ihren Fahrleistungsanteilen gewichtet

• „je Emissionskonzept“: Diese Option gibt zusätzlich die Emissionsfaktoren der ein-

zelnen Fahrzeugkonzepte an (z. B. nach EURO-Klassen)

• „je Kraftstoffkonzept“: Diese Option liefert zusätzlich die Emissionsfaktoren der Kraft-

stoffkonzepte Otto- und Diesel-Fahrzeuge

• „je Fahrzeugschicht“: Diese Option gibt zusätzlich die Emissionsfaktoren der einzel-

nen Fahrzeugschichten an (z. B. Gkat-Pkw mit Hubraum < 1,4l, mit Hubraum 1,4-

2,0l, mit Hubraum > 2,0 l etc.
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5.1.1 Eingangsdaten

5.1.1.1 Verkehrsdaten

Für die Berechnung der verkehrlichen Schadstoffemissionen werden Angaben zu den Ver-

kehrsmengen auf den Straßen im Untersuchungsraum benötigt. Mindestens werden Anga-

ben  zur  durchschnittlichen  täglichen  Verkehrsmenge  (DTV-Wert)  sowie  zu  den  Anteilen

schwerer Nutzfahrzeuge > 3,5t  und leichter Nutzfahrzeuge < 3,5t benötigt.

Die benötigten Daten wurden dem Verkehrsgutachten zum Planvorhaben für das umliegen-

de Straßennetz für die zwei zu berechnenden Varianten (Prognosenullfall und Planfall) mit

dem Prognosehorizont 2025 entnommen [31]. 

Im Verkehrsgutachten wurden die Busse nicht separat erfasst, sondern lediglich den schwe-

ren Nutzfahrzeugen > 3,5 t zugeschlagen. Aufgrund des hohen Busaufkommens und auf-

grund des gegenüber LKW deutlich höheren NOx-Ausstoßes von Bussen wurde der Busan-

teil auf der Kölner Straße mit Hilfe von Aushangfahrplänen der Rhein-Erft Verkehrsgesell-

schaft [19] überschlägig abgeschätzt. Die so ermittelten Buszahlen wurden von den Anteilen

schwerer Nutzfahrzeuge > 3,5t abgezogen und im weiteren Prozess der Emissionsberech-

nung als Linienbusse berücksichtigt.  Die überschlägige Berücksichtigung der Busse stellt

hierbei einen konservatien Ansatz zur sicheren Seite dar, da die Fahrzeuggruppe „Linienbus“

gemäß HBEFA im Mittel mehr NOx ausstößt als die Fahrzeuggruppe „schwere Nutzfahrzeu-

ge“. 

 

5.1.1.2 Verkehrssituation und Störungsgrad

Mit Einführung des HBEFA ab der Version 3.x wurden als eine wesentliche Änderung gegen-

über der Version 2.1 von 2004 die Verkehrssituationen neu definiert. Es liegen nun 276 mög-

liche Verkehrssituationen vor, welche sich in ländlich bzw. städtische Prägung, dem Straßen-

typ, dem geltenden Tempolimit sowie vier Verkehrsqualitäten gliedern. Die Verkehrsqualität

(Level of Service – kurz LOS) auf einem Straßenabschnitt wird in vier Stufen im HBEFA 3.3

berücksichtigt. Diese sind „freier Verkehr“ (LOS1), „dichter Verkehr“ (LOS2), „gesättigter Ver-

kehr (LOS3) und „Stop&Go“ (LOS4). Für jede dieser Qualitätsstufen liegen ebenfalls Emissi-

onsfaktoren vor.

Die sich hieraus ergebenden möglichen Verkehrssituationen des HBEFA 3.3 sind in der fol-

genden Tabelle 5.1 dargestellt:
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Tabelle 5.1: Verkehrssituationen gemäß HBEFA 3.3 [14] 
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x x x x x x x

Semi-Autobahn x x

Fern-, Bundesstraße x x x x x x

Hauptverkehrsstraße, gerade x x x x x x

Hauptverkehrsstraße, kurvig x x x x x x

Sammelstraße, gerade x x x x

Sammelstraße, kurvig x x x x

Erschließungsstraße x x x

S
tä

d
tis

ch
 g

e
p
rä

g
t 
(A

g
g
lo

)

Autobahn x x x x x x

Stadt-Autobahn x x x x x x

Fern-, Bundesstraße x x x x x

Städt. Magistrale / Ringstraße x x x x x

Hauptverkehrsstraße x x x x

Sammelstraße x x

Erschließungsstraße x x x

Für die mit einem Kreuz markierten Verkehrssituationen liegen Emissionsfaktoren vor.

Die erhöhten Stop+Go Anteile im Bereich von Lichtsignalanlagen sind bereits in den Fahrt-

mustern der jeweiligen Verkehrssituationen enthalten. Dies trifft insbesondere auf den Stra-

ßentyp „Hauptverkehrsstraße“ zu. Eine zusätzliche Berücksichtigung von Stop+Go Anteilen

in den Rückstaubereichen von Lichtsignalanlagen würde somit zu einer Doppel-Berücksichti-

gung und damit zu einer Überschätzung des Stop+Go Anteils führen und wird daher nicht

vorgenommen. Somit kann in den Berechnungen die vorgesehene Nachtabschaltung der

Lichtsignalanlage im Bereich Kölner Straße / Planstraße nicht berücksichtigt werden. Grund-

sätzlich wird sich aber bei den zu erwartenden geringen nächtlichen Verkehrsmengen die

vorgesehene Nachtabschaltung der Lichtsignalanlage positiv auf den Luftschadstoffausstoß

im Kreuzungsbereich auswirken. 

Die Einordnung der Straßen im Untersuchungsgebiet zu einem Straßentyp erfolgte anhand

der Straßenkategorie sowie den im Straßennetz geltenden Tempolimits. 

Die Verkehrssituation Hauptverkehrsstraße mit Tempo 30, wie sie für die Emissionsberech-

nung für die Kölner Straße im Planfall benötigt werden würde, existiert in der derzeit aktuel-

len Version des HBEFA nicht. Messfahrten, die im Zuge der Erstellung des Luftreinhaltepla-

nes Potsdam auf der Zeppelinstraße in Potsdam durchgeführt wurden [32], zeigen, dass in

 



C 5201-1.1

18.4.2019

Seite 14 von 37

Abhängigkeit des Halteanteils auf einer Strecke der Tempo30-Emissionsfaktor für NOX auf

Hauptverkehrsstraßen für PKW um bis zu 25 % niedriger ist, als der Tempo-50-Emissions-

faktor. In Abschnitten mit geringen Entfernungen zwischen Lichtsignalanlagen sind die Emis-

sionsfaktoren hingegen nahezu gleich. Gleiches gilt für die motorbedingten PM10-Emissio-

nen. 

Da diese Auswertung lediglich für PKW vorliegt und ein sinnvoller Ansatz zur Minderung des

Tempo-50 Emissionsfaktors für das Plangebiet nur schwerlich abzuleiten ist, wurde auf eine

Anpassung des Emissionsfaktors im Planfall für die Kölner Straße verzichtet. Die Änderun-

gen gegenüber der Prognosenull-Variante resultieren somit ausschließlich aus den unter-

schiedlichen Verkehrsmengen. Gleichwohl legen die Messergebnisse aus Potsdam nahe,

dass mit dieser Methodik die Emissionen auf der Kölner Straße bei einem Tempo 30 – Limit

eher  überschätzt  werden.  Der  aus  der  Anordnung  einer  Tempo  30-Zone  resultierende

Schadstoff-Minderungseffekt könnte somit mit großer Wahrscheinlichkeit noch etwas höher

als in diesem Gutachten ausgewiesen ausfallen. 

Im Verlauf eines Tages liegen auf einem innerstädtischen Straßenabschnitt in der Regel ver-

schiedene Verkehrsqualitäten (Level of Service, kurz LOS) vor. Die tageszeitlich wechselnde

Verkehrsqualität wird mit den vier Stufen „freier Verkehr“ (LOS1), „dichter Verkehr“ (LOS2),

„gesättigter Verkehr (LOS3) und „Stop&Go“ (LOS4) durch entsprechend variierende Emissi-

onsfaktoren im HBEFA 3.3 berücksichtigt. Mit höherem Level of Service, also abnehmender

Verkehrsqualität nehmen die Luftschadstoffemissionen, also der Luftschadstoffausstoß der

Kraftfahrzeuge, zu.

Die  Verkehrsqualität  in  einem  Straßenabschnitt  hängt  dabei  von  der  Gebietseinstufung

(ländlich oder städtisch), dem Straßentyp, der Anzahl vorhandener Fahrstreifen, dem Tages-

gang, der Verkehrsmenge mit Schwerverkehrsanteil und einem Wichtungsfaktor für schwere

Nutzfahrzeuge ab. Diese Faktoren bestimmen, welche die Kapazität ein Straßenabschnitt in

Fahrzeugen pro Stunde und Fahrstreifen hat. In Abhängigkeit von Schwellenwerten, welche

weiter nach innerorts (IO), außerorts (AO) und Autobahn (AB) klassifiziert sind, ergeben sich

die Kapazitäten bei deren Überschreitung die Verkehrsqualität in den nächsten LOS wech-

selt.

Im Emissionsmodell IMMISem liegen hierzu entsprechende Angaben zu Kapazitäten, Schwel-

lenwerten und Tagesgängen vor. Falls diese Angaben projektbezogen z. B. aus Verkehrs-

zählungen bekannt sind, können auch benutzerdefinierte Einstellungen gewählt werden. 

Für Tagesgänge stehen die vier standardisierten Tagesgänge „small peak“, „doublepeak“,

wide peak“ und „no peak“ zur Verfügung. Diese beschreiben im wesentlichen das Auftreten

keiner, einer oder zweier ausgeprägter Verkehrsspitzen im Tagesverlauf. Im Falle von Einfall-

und Ausfallstraßen einer Stadt sind diese Tagesgänge, falls keine ausgeprägte Doppelspitze

vorliegt, den Fahrtrichtungen aus bzw. in die Stadt entsprechend zuzuordnen, falls z. B: mor-
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gens deutlich mehr Pendler eine Stadt verlassen als in die Stadt einfahren und abends um-

gekehrt. Grundsätzlich können auch reale Tagesgänge aus entsprechenden Verkehrserfas-

sungen im Untersuchungsgebiet berücksichtigt werden. 

Im vorliegenden Fall wurde für alle Straßenabschnitte im Untersuchungsgebiet der standar-

disierte  Tagesgang „doublepeak“  verwendet.  Anhand typischer  Straßenkapazitäten  sowie

den zur  Verfügung gestellten Verkehrsmengen wurde die LOS-verteilung pro Straßenab-

schnitt von IMMISem automatisiert berechnet.

5.1.1.3 Flottenzusammensetzung

Zur Berechnung der Schadstoffemissionen eines Straßenabschnittes sind Angaben zum Be-

zugsjahr der zu erstellenden Luftschadstoffberechnung, das Prognosejahr, erforderlich, da

die Zusammensetzung der Kraftfahrzeugflotte sich in Abhängigkeit des Prognosejahres auf-

grund von Gesetzgebung zu Emissionshöchstgrenzen ständig verändert. Neuere Fahrzeuge

mit höheren Abgasnormen ersetzen dabei zunehmend alte Fahrzeuge, was insgesamt zu ei-

ner Abnahme des Luftschadstoffausstoßes der Gesamtflotte führt. Bei gleicher Anzahl von

Kraftfahrzeugen in gleicher Zusammensetzung von PKW, lNfz und sNfz, sinken die Emissio-

nen der Gesamtflotte somit von Jahr zu Jahr.

Durch die Kombination der hohen Verkehrsmengen für das Jahr 2025 mit dem zeitlich relativ

nahe liegenden Prognosenhorizont für die Emissionsberechnung (Jahr 2020) wird sicherge-

stellt, dass die Berechnungen das Worst-Case-Szenario abbilden. Es ist daher mit großer

Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die tatsächlichen Luftschadstoffkonzentrationen

nach  Realisierung  des  Vorhabens unterhalb  der  in  diesem Gutachten  berechneten  Luft-

schadstoffkonzentrationen liegen werden. 

Die Zusammensetzung der PKW-Flotte auf den im Rechengebiet liegenden Straßen wird vor

allem von dem regionalen Fahrzeugbestand bestimmt. Bei der Emissionsberechnung für die

PKW wurde daher nicht auf den im HBEFA 3.3 hinterlegten mittleren bundesdeutschen Flot-

tenmix „BAU“, sondern auf die lokale Zulassungsstatistik (unterteilt nach Euro-Abgasgrenz-

werten) für den Rhein-Erftkreis mit Stand 01.01.2018 [29] zurückgegriffen. 

Die in dieser Statistik enthaltenen Werte wurden anschließend in Anlehnung an die im HBE-

FA 3.3 enthaltene Flottenentwicklung auf den Prognosehorizont 2020 hochgerechnet. Da der

Anteil einer Fahrzeuggruppe an den gemeldeten Fahrzeugen in der Regel nicht deren Anteil

an der jährlichen Fahrleistung entspricht, wurden die Zulassungsstatistiken mit den im HBE-

FA hinterlegten Fahrleistungsanteilen normiert.

 



C 5201-1.1

18.4.2019

Seite 16 von 37

Die  Flottenzusammensetzung  der  schweren  Nutzfahrzeuge  ist  hingegen  deutlicher  vom

überregionalen Fahrzeugbestand geprägt. Daher wurde bei der Emissionsberechnung der

schweren  Nutzfahrzeuge  der  im  HBEFA hinterlegte  bundesmittlere  Flottenmix  „BAU“  zu

Grunde gelegt. 

5.1.1.4 Längsneigung

Die Längsneigung einer Straße hat einen großen Einfluss auf die Menge der ausgestoßenen

Emissionen, da bergauf fahrende Kfz deutlich mehr Schadstoffe emittieren als bergab fah-

rende Kfz. Zur Berücksichtigung dieses Effekts liegen im HBEFA neigungsabhängige Emissi-

onsfaktoren in Schritten von 2 % von -6 % bis +6 % vor. In IMMISem kann die Neigung mit ei-

ner Nachkommastelle angegeben werden. Der entsprechende Emissionsfaktor wird, falls die

Neigung innerhalb des Wertebereichs des HBEFA liegt, mit Hilfe der im HBEFA hinterlegten

Stützstellen interpoliert, falls die Neigung außerhalb des Wertebereichs liegt, extrapoliert. 

Die Längsneigung der Straßen im Untersuchungsgebiet wurde mit Hilfe eines hochaufgelös-

ten digitalen Geländemodells (DGM) überprüft und bei der Emissionsberechnung berück-

sichtigt.

5.1.1.5 Kaltstartzuschläge

Ein Kraftfahrzeug stößt, nachdem es ab- bzw. ausgekühlt ist, mehr Luftschadstoffe aus als

nach Erreichen der Betriebstemperatur.  Im Durchschnitt  ist  davon auszugehen,  dass ein

Fahrzeug erst nach einer Standzeit von 8 Stunden vollständig ausgekühlt, bzw. der Außen-

temperatur angeglichen ist. 

Je nach Standzeit, Außentemperatur und Fahrstrecke (z. B. nur innerstädtisch, oder nach

kurzer Zeit auf der Autobahn) ist die Betriebstemperatur nach kürzerer oder längerer Zeit

bzw. Fahrstrecke erreicht. Die Differenz zwischen den erhöhten Emissionen während des

Erreichens der Betriebstemperatur und den Emissionen im betriebswarmen Zustand wird als

Kaltstartzuschlag bezeichnet. Maßgeblich für den erhöhten Luftschadstoffausstoß ist die Auf-

heizphase des Katalysators, welcher erst nach der Aufheizphase seine vollständige Reini-

gungsleistung erreicht. 

Otto-Fahrzeuge ohne Katalysator können zu Beginn der Fahrt weniger Stickoxide (NOx) aus-

stoßen als  bei  betriebswarmem Zustand,  da die  hier  niedrigere Verbrennungstemperatur

dann zu geringeren NOx-Emissionen führt (negativer Kaltstartzuschlag). Solche Fahrzeuge

sind in der Kraftfahrzeugflotte in Deutschland aber praktisch nicht mehr vorhanden.

Das  HBEFA stellt  Kaltstartzuschläge  in  [g/Start]  differenziert  nach  Luftschadstoffen  und

Emissionskonzepte und weiter aufgeteilt nach Fahrtweite, Standzeit und Temperatur zur Ver-

fügung. 
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Für das Emissionsmodell IMMISem wurden diese gemäß VDI 3782 Blatt 7 [11] basierend auf

typisierten  Fahrtweitenverteilungen,  Standzeitenverteilungen,  Verkehrsverteilungen  und

Temperaturganglinien in [g/km] umgerechnet. Hieraus ergeben sich jeweils Kaltstartfaktoren

für die drei  funktionalen Straßentypen "Wohn-; residential",  "Geschäfts-;  commercial"  und

"Einfallstraßen; radial Streets".

5.1.1.6 Zusätzliche PM10-Emissionsfaktoren Straßenverkehr

Da im HBEFA selbst  keine Angaben zu Emissionsfaktoren für  Partikelemissionen (PM10)

durch Reifen- und Straßenabrieb, sowie Bremsbelags- und Kupplungsverschleiß enthalten

sind, wird bei der Emissionsberechnung mit IMMISem für diese Emissionsbeiträge auf Litera-

turansätze [17] zurückgegriffen. Darin wurden die in der nachfolgenden Tabelle 5.2 zusam-

mengestellten Emissionsfaktoren für Aufwirbeln und Abrieb entwickelt. 

Tabelle 5.2: Spezifische PM10-Emissionsfaktoren für Aufwirbelung und Abrieb (AWAR) in Ab-

hängigkeit der Verkehrssituation, unabhängig von einem Bezugsjahr

Verkehrssituation gemäß HBEFA 3.3 Pkw und LNF Lkw 

[mg/km] [mg/km]

Alle ländlichen VS unabhängig vom Tempolimit und LOS 30 130 

Agglo/AB/; Agglo/Semi-AB/ unabhängig vom Tempolimit und LOS 30 130 

Agglo/HVS/xx/flüssig unabhängig von Tempolimit 26 100 

Agglo/HVS/xx/dicht unabhängig von Tempolimit 33 350 

Agglo/HVS/xx/gesättigt unabhängig von Tempolimit 35 500 

Agglo/HVS/xx/StGo unabhängig von Tempolimit 45 1200 

Agglo/Sammel/xx/flüssig unabhängig von Tempolimit 26 100 

Agglo/Sammel/xx/dicht unabhängig von Tempolimit 33 350 

Agglo/Sammel/xx/gesättigt unabhängig von Tempolimit 40 700 

Agglo/Sammel/xx/StGo unabhängig von Tempolimit 45 1200 

Agglo/Erschließung/30/flüssig 26 280 

Agglo/Erschließung/40/flüssig 30 320 

Agglo/Erschließung/xx/flüssig für Tempolimit größer/gleich 50km/h 33 350 

Agglo/Erschließung/xx/dicht unabhängig vom Tempolimit 35 500 

Agglo/Erschließung/xx/gesättigt unabhängig vom Tempolimit 45 1200 

Agglo/Erschließung/xx/StGo unabhängig vom Tempolimit 45 1200 

Agglo/Fernstraße-City/xx/flüssig unabhängig vom Tempolimit 26 100 

Agglo/Fernstraße-City/xx/dicht unabhängig vom Tempolimit 33 350 

Agglo/Fernstraße-City/xx/gesättigt unabhängig vom Tempolimit 40 700 

Agglo/Fernstraße-City/xx/StGo unabhängig vom Tempolimit 45 1200 
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Unter Verwendung der o.g. PM10-Emissionsfaktoren für Abrieb und Aufwirbelung, die zu den

Emissionen aus dem Auspuff hinzugerechnet werden, lassen sich PM10-Zusatzemissionen

ermitteln. 

5.1.1.7 Zusätzliche PM2,5-Emissionsfaktoren Straßenverkehr

Durch Reifenabrieb, Brems- und Straßenabrieb entstehen auch zusätzliche PM2,5-Emissio-

nen.  Die  Berechnung  der  zusätzlichen  PM2,5-Emissionen erfolgt  in  IMMISem  gemäß dem

Emission Inventory Guidebook der EMEP [18]. Demnach lassen sich die Emissionsfaktoren

für Feinstaub PM2,5 in Abhängigkeit von der Art des Abriebs, der Geschwindigkeit, der Fahr-

zeugklasse und dem Beladungsgrad ermitteln.

5.1.2 Zusammenfassende Dokumentation der Eingangsdaten

In Anlage 3 und Anlage 4 sind die wichtigsten Eingangsparameter für die Emissionsberech-

nung der Straßenabschnitte im Untersuchungsgebiet für den Prognosenullfall und den Plan-

fall  tabellarisch aufgeführt.  Die räumliche Einordnung der aufgelisteten Straßenabschnitte

kann mit den Lageplänen in Anlage 5 (Prognosenullfall) und Anlage 6 (Planfall) vorgenom-

men werden.

5.1.3 Ergebnisse der Emissionsberechnung

Mit der beschriebenen Methodik und den aufgeführten Eingangsdaten wurden die Emissio-

nen der im Untersuchungsgebiet verlaufenden Straßenabschnitte für die zu untersuchenden

Schadstoffe NOx, PM10  und PM2,5 mit dem Emissionsprogramm IMMISem  für den Prognose-

nullfall und den Planfall mit dem Prognosehorizont 2020 berechnet. 

Die Ergebnisse der Emissionsberechnung sind in Anlage 3 und Anlage 4 aufgeführt.
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5.2 Emissionen der Parkplätze

Auf  dem Plangebiet  befand sich vor  den bereits  durchgeführten Umbaumaßnahmen ein

Park+Ride Parkplatz mit ca. 275 Stellplätzen. Ausgehend von den im Verkehrsgutachten do-

kumentierten [31] Verkehrsbelastungen auf den Zu- und Ausfahrten dieses Parkplatzes wur-

de eine Verkehrsstärke von 2.470 Fahrten jeweils im Ziel und Quellverkehr ermittelt. Für die

einfahrenden Fahrzeuge wurde bei der Emissionsberechnung eine mittlere Fahrtlänge von

300 m beim Einfahren und von 150 m beim Ausfahren berücksichtigt. 

Die Planung sieht ein Parkdeck mit insgesamt 421 Stellplätzen vor. Im Verkehrsgutachten

[30] wird von 6.880 täglichen PKW-Bewegungen, entsprechend 3.440 Fahrten jeweils im

Ziel- und Quellverkehr ausgegangen. Für die Fahrten auf dem Parkdeck wurde eine mittlere

Fahrtlänge von 275 m zu Grunde gelegt.

Die Emissionsansätze zur Berechnung der Parkplatz-Emissionen berücksichtigen Zuschläge

für den Abrieb und die Aufwirbelung von Feinstaub, Tankatmung und Verdunstungen des

warmen Motors während der Parkdauer, Kaltstartzuschläge in Abhängigkeit der Parkdauer

und Neigungen der Zufahrtsrampen. Für die Fahrstrecken auf den Zufahrten, Rampen und

den Wegstrecken innerhalb der Parkplätze wird das Fahrmuster urbane Erschließungsstra-

ße, 30 km/h, Stop+Go (LOS 4) verwendet. 

Die so ermittelten Emissionsmengen für die Parkplätze im Prognosenull- und Planfall zeigt

die nachfolgende Tabelle:

Tabelle 5.3: Emissionen der Parkplätze für das Jahr 2020

Quelle

Emissionen Parken

NOx PM10 PM2,5

[g/d] [g/d] [g/d]

Park+Ride Parkplatz Prognosenullfall  2020 (ca. 275 Stell-

plätze)
590,56 57,75 34,74

Parkdeck Planfälle  2020 (ca. 421 Stellplätze) 1.023,38 99,88 60,71

Die Parkplätze wurden als Flächenquellen in den Immissionsberechnungen berücksichtigt.

Die Lage der Flächenquellen kann den Übersichtslageplänen in Anlage 5 und Anlage 6 ent-

nommen werden.

5.3 Emissionen der DB-Strecken 

Das Umweltzentrum der Deutschen Bahn AG hat ein Modellsystem zur Berechnung des Ab-

riebs und anderer luftgetragener Schadstoffe des Schienenverkehrs entwickelt [20]. Hiermit

können die Luftschadstoffemissionen des Schienenverkehrs für verschiedene Luftschadstof-
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fe und Quellen ermittelt werden. Darin wird nach verbrennungsbedingten und abriebbeding-

ten Emissionen unterschieden.

Die verbrennungsbedingten Emissionen stellen die „klassischen“ durch die Verbrennung ei-

nes Treibstoffes entstehenden Luftschadstoffemissionen dar und sind z. B. Feinstaub (PM10

und PM2,5), Stickoxide, Kohlenmonoxid und weitere. 

Die abriebbedingten Emissionen entstehen durch den Bremsabrieb, den Rad- / Schienenab-

rieb und den Fahrdrahtabrieb [20].

Mit Hilfe dieses Modellsystems können die Emissionen des Personennah- und -fernverkehrs

sowie des Güterverkehrs für Triebwagen und Wagenmaterial der Deutschen Bundesbahn er-

mittelt werden.

Die Emissionsdaten der im Untersuchungsgebiet verlaufenden Bahnstrecken wurden vom

Umweltzentrum der Deutschen Bahn AG ermittelt und uns zur Verfügung gestellt  [21]. Die

Emissionsdaten beziehen sich auf den Fahrplan des Jahres 2016. 

Da durch das Umweltzentrum der Deutschen Bahn AG zurzeit noch keine Emissionsdaten

für zukünftige Fahrpläne zur Verfügung gestellt werden können, werden die unten genannten

Emissionsansätze des Jahres 2016 unverändert auch für das Prognosejahr 2020. Die Lage

der berücksichtigten Bahnstrecken kann den Lageplänen in Anlage 5 und Anlage 6 entnom-

men werden.

Tabelle 5.4 weist die in die Immissionsprognose eingeflossenen Emissionsdaten aus. 

Tabelle 5.4: Luftschadstoffemissionen der DB-Strecken im Untersuchungsgebiet [21]

Emission [g/mTag]

Strecke NOx PM10 

Abgas Abgas Abrieb 

2581_KBEE_KMAW 2,966 0,059 0,101

2581_KZI_KBEE 2,966 0,059 0,101

Die Feinstaubemissionen des Schienenverkehrs (Abgasemissionen und Emissionen durch

Fahrtdraht-, Brems- und Rad- / Schienenkontaktabrieb) fallen zu 100 % in die Fraktion PM10,

ohne Anteile in der Fraktion PM2,5. 
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6 Weitere Eingangsdaten und Modellbildung 

6.1 Meteorologiedaten

Für die Berechnung der Schadstoffimmissionen werden Windstatistiken mit Angaben über

die Häufigkeit verschiedener Ausbreitungsverhältnisse in den unteren Luftschichten benötigt,

die durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilität der Atmosphäre definiert sind.

Für die vorliegende Untersuchung wurden Messwerte der Windrichtung und Windgeschwin-

digkeit der DWD-Station Nörvenich-Flugplatz aus den Jahren 2008 – 2017 verwendet. Die

Station liegt etwa 13 km südöstlich des Untersuchungsgebietes und gibt auf Grund ihrer

räumlichen Nähe und des 10-jährigen Messzeitraums sehr gut die langjährigen übergeord-

neten Windverhältnisse im Untersuchungsgebiet wider. 

Für Windfeld- und Ausbreitungsberechnungen mit MISKAM muss für die Messdaten eine

Mess-Referenzhöhe  href gefunden  werden,  die  einer  Umgebungsrauhigkeit  z0  von  0,1 m

(Rauhigkeit  einer Wiesenfläche) entspricht. Die innerstädtische, zumeist gebäudebedingte

Rauhigkeit wird dann in den Windfeldberechnungen durch die explizite Berücksichtigung von

Gebäuden und sonstigen Strömungshindernissen von MISKAM errechnet.  Die  Ermittlung

der Referenzhöhe href für eine Umgebungsrauhigkeit von 0,1 m erfolgte gemäß dem Merk-

blatt  des Deutschen Wetterdienstes zur Bestimmung der in AUSTAL2000 anzugebenden

Anemometerhöhe [24]. Sie beträgt im vorliegenden Fall 7,3 m ü. Grund.

Für  die  Immissionsprognose  wurde  die  Messreihe  mit  jeweils  1-Stunden-Mittelwerten  in

Windrichtungssektoren à 10° ausgewertet und deren Häufigkeiten ermittelt. Die Häufigkeits-

verteilung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit ist in Anlage 7 dargestellt. Es dominie-

ren Windrichtungen aus dem südlichen Halbraum, nordwestliche, nördliche und nordöstliche

Anströmungsrichtungen treten hingegen nur sehr selten auf. Die mittlere Windgeschwindig-

keit beträgt 3,0 m/s in 10 m Höhe.
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6.2 Hintergrundbelastung 

Die Schadstoffkonzentration an einem Immissionsort setzt sich aus der großräumig vorhan-

denen sogenannten Hintergrundbelastung und der Zusatzbelastung aus lokalem Verkehr zu-

sammen. 

Die Hintergrundbelastung wiederum setzt sich zusammen aus den Immissionen von Indus-

trie/Gewerbe, Hausbrand und häuslichen Schadstoffimmissionen sowie außerhalb des Un-

tersuchungsraumes liegendem Verkehr  und  weitläufigem Schadstofftransport.  Die  Hinter-

grundbelastung ist also diejenige Belastung, die ohne die bei der Modellbildung berücksich-

tigten Straßen im Untersuchungsraum vorliegen würde. 

Der Ansatz zur Bestimmung der Hintergrundbelastung hat eine bedeutende Auswirkung auf

die Ergebnisse der Immissionsuntersuchung, da insbesondere bei Stickstoffdioxid und PM10

im innerstädtischen Bereich bereits mehr als die Hälfte der zulässigen Immissionen gemäß

39. BImSchV durch die Hintergrundbelastung vorliegt. 

Messdaten zur (Hintergrund)-Belastung an einer Vielzahl von Messstationen in NRW liegen

durch das Luftqualitätsmessnetz (LUQS) des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbrau-

cherschutz (LANUV) vor [26]. Die statistischen Kenngrößen der verkehrsrelevanten Schads-

toffe werden regelmäßig veröffentlicht. 

Im Nahbereich des Untersuchungsgebietes befindet sich die LANUV-Station Elsdorf-Berren-

dorf.  Sie liegt 5 km südwestlich des Untersuchungsgebietes am Ortsrand von Giesendorf

etwa 1 km östlich des Tagesbaus Hambach. Die Station ist als Industriestation klassifiziert,

welche die Immissionen des nahegelegenen Braunkohletagebaus erfassen soll. NO2-Mess-

werte liegen aus den Jahren 2013, 2017 [26] und 2018 [27] vor, PM10-Messwerte liegen bis-

lang nur für 2013 und 2017 [26] vor. PM2,5 wird an der Station nicht erfasst. Die nachfolgende

Tabelle zeigt die hier gemessenen Schadstoffkonzentrationen.

Tabelle 6.1: EU-Jahreskenngrößen gemessener Schadstoffkonzentrationen an der 

LUQS-Messstation Elsdorf-Berrendorf [26]

Messstation /Quelle Jahr Immissionen [g/m³]

JMW
NO2

JMW
PM10

Elsdorf-Berrendorf
(ELS)

2013 20 21

2017 16 20

2018 17 -

 



C 5201-1.1

18.4.2019

Seite 23 von 37

Im Sinn einer konservativen Abschätzung der Hintergrundbelastung werden im Folgenden

die Hintergrundbelastungswerte aus dem Jahr 2013 verwendet.

Da für PM2,5 keine Messwerte vorliegen, wurde ein auf Grundlage von Messwerten anderer

Hintergrundstationen ermittelter Faktor von 0,7 zur Umrechnung der PM10-Hintergrundbelas-

tung in die PM2,5-Hintergrundbelastung angesetzt. Die so ermittelte PM2,5-Hintergrundbelas-

tung beträgt 14,7 µg/m³. 

In Zukunft ist aufgrund von politischen Vorgaben zur Emissionsminderung von einer weiter

allmählich zurückgehenden Hintergrundbelastung auszugehen. Im Sinne einer konservati-

ven Abschätzung wurde im Rahmen dieser Berechnung auf eine Reduktion der Hintergrund-

belastung für das Prognosejahr 2020 verzichtet.
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6.3 Berechnungsmodell

Die Berechnung der Schadstoffimmissionen wurde mit dem Rechenmodell MISKAM (Mikros-

kaliges Ausbreitungsmodell, Version 6.3 von November 2013) in der 64-Bit-Version durchge-

führt. Dieses Ausbreitungsmodell wird an der Universität Mainz entwickelt bzw. weiterentwi-

ckelt und entspricht dem aktuellen Wissensstand der mikroskaligen Strömungs- und Ausbrei-

tungssimulation.

Bei der Modellbildung wird das zu untersuchende Rechengebiet in quaderförmige Rechen-

zellen unterteilt. Die Ergebnisdarstellung erfolgt für das interessierende zentrale Rechenge-

biet (Untersuchungsraum), während die Windfeldsimulation darüber hinaus auch für ein so

genanntes äußeres Rechengebiet durchgeführt wird, um die Rand- und Übergangsbedin-

gungen abbilden zu können. 

Durch Gebäude blockierte Zellen werden als Strömungshindernisse undurchlässig abgebil-

det, sodass auch der Einfluss von Gebäuden etc. berücksichtigt werden kann. Durch die

Wahl des äußeren Rechengebietes mit einer deutlich größeren Abmessung als das innere

Rechengebiet wird die Unabhängigkeit der Modellergebnisse von der Gebietsgröße erreicht.

Die Lage und Höhe der Gebäude der Bestandsbebauung wurden aus den von der Landes-

regierung Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten LOD1-Klötzchenmodellen  [28] ab-

geleitet. Neuere, nicht in diesem Datensatz enthaltene Gebäude wurden ergänzt.

Die  geplanten  Gebäude  wurden auf  der  Grundlage  des  Bebauungsplanentwurfes  Stand

26.06.2017  [10] abgeleitet.  Hierbei wurden die unterströmbaren Gebäudebereiche im Be-

reich des Busbahnhofes und der Auffahrt zum Parkdeck bei der Modellerstellung berücksich-

tigt.

Lagepläne der Berechnungsmodelle für die drei Untersuchungsvarianten mit dem jeweils be-

rücksichtigten Gebäudebestand sind in den Anlagen 6 und 7 dargestellt.

Das innere Rechengebiet hat eine Ausdehnung von 800,0 x 450,0 Metern mit einem äquidi-

stanten Raster von 2,0 x 2,0 Metern, das äußere Rechengebiet hat eine Ausdehnung von

ca. 1.600 x 1.250 Metern. Die Lage des inneren Rechengebietes kann der Anlage 5 entnom-

men werden. 

In vertikaler Richtung besteht der Modellraum aus 37 mit zunehmender Höhe mächtiger wer-

denden Schichten bis zur Modelloberkante in 500 Meter Höhe gemäß der Anforderungen an

die Modellentwicklung. Die Schichten in Bodennähe werden hierbei fein aufgelöst.
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7 Durchführung der Immissionsprognose 

7.1 Allgemeine Hinweise

Die Ermittlung der Schadstoffimmissionen für die untersuchten Schadstoffe erfolgt auf der

Basis von Einzelsimulationen, bei denen die jeweils mittlere stündliche Verkehrs- und Emis-

sionsstärke zugrunde gelegt wird. Dabei werden für jeden der untersuchten Windrichtungs-

sektoren zu 10° alle vorliegenden Windgeschwindigkeitsklassen berücksichtigt. 

In einem ersten Berechnungsschritt wird für die Einzelsimulationen das Wind- und Turbu-

lenzfeld für die Rechengebiete errechnet. Daran schließt sich für jede Einzelsimulation die

Berechnung der Immissionen der jeweiligen Schadstoffe in einer Ausbreitungsrechnung an. 

Die Jahresmittelwerte der verkehrsbedingten Zusatzbelastungen werden durch Auswertung

der  Häufigkeiten  der  auftretenden  Ereignisse  (Kombination  aus  Windrichtung,  Windge-

schwindigkeit und Emissionsbedingung) mit den berechneten Schadstoffimmissionen statis-

tisch ermittelt. Zu dieser Zusatzbelastung wird die Hintergrundbelastung hinzugezogen, so-

dass sich die Gesamtbelastung ergibt, die mit den Immissionsgrenzwerten der 39. BImSchV

verglichen wird.

7.2 Vorgehensweise Bildung NO2-Gesamtbelastung

NOX  (Summe aus NO und NO2) kann als chemisch inerter Stoff behandelt werden. Damit

kann die Gesamtbelastung von NOX als Summe aus Vor- und Zusatzbelastung gebildet wer-

den. 

Nicht inerte Stoffe wie NO und NO2 unterliegen in der Atmosphäre hingegen komplexen foto-

chemischen Umwandlungsprozessen. Die chemischen Reaktionsgeschwindigkeiten sind da-

bei von unterschiedlichen Komponenten, Konzentrationsniveaus und Umgebungsbedingung

abhängig.

Die Einbindung dieser komplexen chemischen Vorgänge bei der Bestimmung der NO2-Ge-

samtbelastung erfolgt im vorliegenden Fall mit Hilfe einer von der IVU Umwelt GmbH [24]

abgeleiteten Regressionsbeziehung zwischen NO2 und NOX-Messwerten. Grundlage dieser

Funktion sind ca. 45.000 jährlichen Immissionszeitreihen, welche nach den Stationstypen

Land, Stadt und Verkehr differenziert wurden. Im Rahmen dieser Berechnungen erfolgte die

Umwandlung der NOX- in eine NO2-Gesamtbelastung mit Hilfe der Regressionsfunktion des

Typs „Stadt“. 
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7.3 Vorgehensweise Beurteilung Kurzzeitbelastungen

Neben dem Grenzwert zum PM10-Jahresmittelwert ist in der 39. BImSchV ein Kurzzeitgrenz-

wert für PM10 definiert. Demnach darf ein PM10-Tagesmittelwert von 50 µg/m³ an nicht mehr

als 35 Tagen im Jahr überschritten werden. 

Eine Möglichkeit zur Berechnung der PM10-Tagesmittelwerte wäre, die PM10-Zusatzimmissio-

nen zu modellieren und daraus Tagesmittelwerte zu bestimmen. Hierzu ist es notwendig,

Stundenmittelwerte der Emissionen, der Meteorologie und der Vorbelastung innerhalb einer

Ausbreitungsberechnung zusammen zu betrachten. Die Zeitreihen der Emissionen und der

Vorbelastung müssten hierbei zum repräsentativen meteorologischen Jahr, bzw. zum Pro-

gnosehorizont der Immissionsberechnung passen. Eine Zeitreihe der Vorbelastung für das

Prognosejahr 2020 liegt allerdings nicht vor und kann auch nicht sinnvoll abgeschätzt oder

modelliert werden. 

In der Praxis werden die PM10-Überschreitungstage daher in der Regel mit Hilfe einer para-

metrisierten Funktion des prognostizierten PM10-Jahresmittelwertes abgeschätzt. Im vorlie-

genden Gutachten wurde zur Bestimmung der PM10-Überschreitungstage ein Ansatz der IVU

GmbH [25] verwendet. Hierfür wurden die Anzahl der Überschreitungen im Jahr über den

Jahresmittelwert aktueller jahresmittlerer PM10-Daten (900 fehlerwertfreie Zeitreihen) aufge-

tragen. Aus diesen Daten wurde die folgende Beziehung zwischen dem PM10-Jahresmittel-

wert und der PM10-Überschreitungstage abgeleitet:

Anzahl Tage PM 10>50 µg/m ³=10,51413−1,98711∗JMW +0,09389∗JMW
2

Gemäß dieser Formel wird bei einem Jahresmittelwert von 30 µg/m³ der Grenzwert von 35

Überschreitungstagen im Jahr erreicht.

Bezüglich der NO2-Kurzzeitbelastung sieht die 39. BImSchV die Prüfung auf Überschreitung

eines Stundenmittelwertes von 200 µg/m³ an maximal 18 Stunden im Jahr vor. Dies ent-

spricht in etwa einem 99,8-Perzentil-Wert.

Die Berechnung von Perzentilwerten der Gesamtbelastung ist bei rechnerischen Simulatio-

nen aber mit großen Unsicherheiten behaftet, da die Hintergrundbelastung, die einen großen

Beitrag zur Gesamtimmission liefert, nur als Jahresmittelwert berücksichtigt werden kann. 

Statistische Auswertungen von Messwerten an Dauermessstationen [24] haben aber zu ei-

ner Formel geführt, mit deren Hilfe die Wahrscheinlichkeit, dass der Stundenmittelwert NO2

von 200 µg/m³ an mehr als 18 h im Jahr auftritt, abgeschätzt werden kann. Grundlage bildet

der Jahresmittelwert der Stickoxidimmissionen (NOx). Dieses Verfahren wird im vorliegenden

Fall angewendet.
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7.4 Ergebnisdarstellungen

Die Luftschadstoffkonzentrationen in einer bodennahen Schicht (h = 1,5 m) werden flächen-

deckend ermittelt und in den Anlagen 8 - 15 jeweils für den Prognosenull- und den Planfall

dargestellt. Die Farbdarstellung wurde jeweils so gewählt, dass Grenzwertüberschreitungen

mit roten Farbtönen gekennzeichnet werden. Blau eingefärbte Bereiche zeigen Konzentratio-

nen an, die sich nur unwesentlich von der angesetzten Hintergrundbelastung unterscheiden. 

Darüber hinaus werden die Gesamtimmissionen der berechneten Schadstoffe für einzelne

repräsentative Immissionsorte (vgl. Kennzeichnung in Anlagen) tabellarisch dargestellt. Die

ausgewählten Immissionsorte zeigen die höchsten Immissionswerte oder die größten Verän-

derungen der Immissionen im Untersuchungsgebiet auf.
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8 Ergebnisse der Luftschadstoffausbreitungsberechnungen

8.1 Stickstoffdioxid (NO2)

Die  Ergebnisse  der  Immissionsberechnungen  der  Jahresmittelwerte  für  Stickstoffdioxid

(NO2) sind in Anlage 8 für den Prognosenullfall und in Anlage 9 für den Planfall für das Um-

feld des Plangebietes in einer Höhe von 1,5 m ü. Grund dargestellt. Zusätzlich zeigt Tabelle

8.1 die berechneten NO2-Belastungen an ausgewählten Immissionsorten. 

Die Ergebnisse für den Prognosenullfall zeigen, dass der Grenzwert zum NO2-Jahresmittel-

wert im gesamten Untersuchungsgebiet eingehalten wird. Die höchsten Immissionskonzen-

trationen werden aufgrund der hohen Verkehrsmengen und der zum Teil engen Straßengeo-

metrie  in  der  Kölner  Straße  prognostiziert.  Mit  einer  maximalen  NO2-Konzentration  von

34,2 µg/m³ am Immissionsort 6 (Bahnstraße 1) wird der Grenzwert zum NO2-Jahresmittel-

wert von 40 µg/m³ jedoch relativ deutlich unterschritten. 

Im Vergleich zum Prognosenullfall verändern sich im Planfall die Verkehrsmengen und hier-

mit auch die freigesetzten NOX-Emissionsmengen im Untersuchungsgebiet nur leicht, da die

planbedingten Zusatzverkehre durch die Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf

30 km/h in der Kölner Straße weitestgehend kompensiert werden. Des Weiteren verändern

sich durch die Plangebäude die Belüftungsverhältnisse. Durch diese Veränderungen steigt

die NO2-Belastung im Untersuchungsgebiet an den Immissionsorten 1, 2, 3, 5 und 8 leicht

um maximal 1,9 µg/m³ an. An den Immissionsorten 4, 6 und 7 sinkt hingegen die jahresmitt-

lere NO2-Belastung aufgrund der zum Teil rückläufigen Verkehrsmengen leicht um maximal

0,4 µg/m³. Der Grenzwert zum NO2-Jahresmittelwert wird somit auch nach Realisierung des

Planvorhabens nicht überschritten. So beträgt die höchste NO2-Belastung an Bestandsge-

bäuden im Planfall am Immissionsort 6 dann 34,1 µg/m³.  

Die mit 36,3 µg/m³ höchsten jahresmittleren NO2-Belastungen werden aufgrund der hohen

Verkehrsbelastung und der Nähe zum Fahrbahnrand an der straßenzugewandten Seite des

Plangebäudes (Immissionsort 10) ausgewiesen. Der in der 39. BImSchV definierte Grenz-

wert zum NO2-Jahresmittelwert wird jedoch auch hier eingehalten.

Tabelle 8.1: Jahresmittelwerte Stickstoffdioxid (NO2)

Immissionsort
Jahresmittelwerte [µg/m³]

Stickstoffdioxid (NO2)

Nr. Beschreibung IGW JMW
Prognosenullfall

2020
Planfall 2020

1 Kölner Straße 55 40 29,0 29,7
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Immissionsort
Jahresmittelwerte [µg/m³]

Stickstoffdioxid (NO2)

Nr. Beschreibung IGW JMW
Prognosenullfall

2020
Planfall 2020

2 Kölner Straße 41 40 29,9 31,3

3 Kölner Straße 31 40 28,6 30,5

4 Kölner Straße 21 40 25,6 25,2

5 Kölner Straße 1 40 26,1 26,2

6 Bahnstraße 1 40 34,2 34,1

7 Kölner Straße 6 40 28,6 27,9

8 Kölner Straße 12 40 29,0 30,0

9 Gebäude Zufahrt Parkplatz 40 24,4 -

10 Plangebäude 40 - 36,3

Neben der jahresmittleren NO2-Belastung ist in der 39. BImSchV zusätzlich ein Grenzwert

für kurzzeitige NO2-Belastzungsspitzen definiert. Demnach darf ein Stundenmittelwert von

200 µg/m³ an nicht mehr als 18 Stunden im Jahr überschritten werden. Ausgehend von den

berechneten NOX-Gesamtbelastungen beträgt  die  Wahrscheinlichkeit,  dass dieser  Grenz-

wert nicht eingehalten wird, in den drei berechneten Varianten maximal 2,8 % (vgl. Kapitel

7.3) 

Auswertungen von Messergebnissen an Verkehrsmessstationen des LANUV NRW zeigen,

dass in den letzten Jahren auch bei NO2-Jahresmittelwerten mit deutlich höheren Konzentra-

tionen wie im vorliegenden Fall für das Untersuchungsgebiet ermittelt, das Kurzzeitkriterium

der 39. BImSchV in ganz NRW eingehalten wurde. Daher kann davon ausgegangen werden,

dass in der Realität das Kurzzeitkriterium der 39. BImSchV im gesamten Untersuchungsge-

biet sicher eingehalten wird.

Aufgrund der unkritischen Ergebnisse wird  auf  die  grafische Darstellung der  Überschrei-

tungswahrscheinlichkeiten verzichtet. 
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Tabelle 8.2: Überschreitungswahrscheinlichkeit des Auftretens von mehr als 18 Stunden mit

1-h Mittelwert Stickstoffdioxid (NO2) über 200 µg/m³ 

Immissionsort
Wahrscheinlichkeit von mehr als 18 zulässigen 

Überschreitungen des 
1-h Mittelwertes von 200 µg/m³ NO2 pro Jahr in %

Nr. Beschreibung
Prognosenullfall

2020
Planfall 2020

1 Kölner Straße 55 1,7 1,8

2 Kölner Straße 41 1,8 2,0

3 Kölner Straße 31 1,7 1,9

4 Kölner Straße 21 1,4 1,4

5 Kölner Straße 1 1,5 1,5

6 Bahnstraße 1 2,4 2,4

7 Kölner Straße 6 1,7 1,6

8 Kölner Straße 12 1,7 1,8

9 Gebäude Zufahrt Parkplatz 1,3 -

10 Plangebäude - 2,8

8.2 Feinstaub (PM10)

Die  Ergebnisse  der  Immissionsberechnungen der  Jahresmittelwerte  für  Feinstaub  (PM10)

sind in Anlage 10 für den Prognosenullfall und in Anlage 11 für den Planfall für das Plange-

biet und dessen Umfeld in einer Höhe von 1,5 m ü. Grund dargestellt. Zusätzlich zeigt Tabel-

le 8.3 die berechneten PM10-Belastungen an ausgewählten Immissionsorten. 

Die Ergebnisse für den Prognosenullfall zeigen, dass der Grenzwert zum PM10-Jahresmittel-

wert  von 40 µg/m³ im Jahr 2020 im gesamten Untersuchungsgebiet deutlich eingehalten

wird. Die mit 24,4 µg/m³ höchsten Belastungen treten am Immissionsort 6 (Bahnstraße 1)

auf. Ursächlich für die erhöhten Belastungen ist hier die verminderte Belüftungsmöglichkeit

aufgrund der dichten Bebauung in Kombination mit den hohen Verkehrsbelastungen.

Im Vergleich zum Prognosenullfall steigen die jahresmittleren PM10-Belastungen infolge der

veränderten Belüftungsverhältnisse im Planfall an den Immissionsorten 1, 2, 3 und 8 in der

Kölner Straße leicht an. Die Zunahme beträgt im Bereich der Bestandsgebäude maximal

0,5 µg/m³. Mit einer maximalen jahresmittleren PM10-Konzentration von 24,4 µg/m³ wird auch

nach Realisierung des Planvorhabens der Grenzwert zum PM10-Jahresmittelwert  an allen

Bestandsgebäuden weiterhin eingehalten. Gleiches gilt für die geplanten Gebäude. Hier be-

trägt die jahresmittlere PM10-Konzentration maximal 25,1 µg/m³. 
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Tabelle 8.3: Jahresmittelwerte Feinstaub (PM10)

Immissionsort
Jahresmittelwerte [µg/m³]

Feinstaub (PM10)

Nr. Beschreibung IGW JMW
Prognosenullfall

2020
Planfall 2020

1 Kölner Straße 55 40 22,8 22,9

2 Kölner Straße 41 40 23,0 23,5

3 Kölner Straße 31 40 22,8 23,3

4 Kölner Straße 21 40 22,0 21,9

5 Kölner Straße 1 40 22,2 22,2

6 Bahnstraße 1 40 24,4 24,4

7 Kölner Straße 6 40 22,6 22,5

8 Kölner Straße 12 40 22,8 23,1

9 Gebäude Zufahrt Parkplatz 40 21,6 -

10 Plangebäude 40 - 25,1

Neben dem Grenzwert zum PM10-Jahresmittel  ist in der 39. BImSchV auch ein Kurzzeit-

grenzwert für Feinstaub aufgeführt. Demnach darf an maximal 35 Tagen im Jahr der PM 10-

Tagesmittelwert größer 50 µg/m³ sein. Die gemäß Kapitel  7.3 ermittelten Überschreitungs-

häufigkeiten zeigen die Anlage 12 für den Prognosenullfall und Anlage 13 für den Planfall.

Zusätzlich weist Tabelle  8.4 die Überschreitungshäufigkeiten an den maximal beaufschlag-

ten Immissionsorten aus. 

 

Tabelle 8.4: Anzahl der Tage im Jahr mit einem PM10-Tagesmittelwert > 50 µg/m³ 

Immissionsort
Anzahl Tage mit PM10-Tagesmittelwerten 

> 50 µg/m³

Nr. Beschreibung IGW
Prognosenullfall

2020
Planfall 2020

1 Kölner Straße 55 35 14 14

2 Kölner Straße 41 35 15 16

3 Kölner Straße 31 35 14 15

4 Kölner Straße 21 35 12 12

5 Kölner Straße 1 35 13 13

6 Bahnstraße 1 35 18 18

7 Kölner Straße 6 35 14 13

8 Kölner Straße 12 35 14 15

9 Gebäude Zufahrt Parkplatz 35 11 -

10 Plangebäude 35 - 20
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Aufgrund der  insgesamt nur  geringen jahresmittleren PM10-Belastung im Prognosenullfall

wird auch die maximal zulässige Anzahl an Überschreitungstagen mit  maximal 18 Über-

schreitungstagen am Immissionsort 6 im Umfeld von Bestandsgebäuden im Jahr 2020 deut-

lich unterschritten.  

Im Vergleich zum Prognosenullfall bleibt die Anzahl der Überschreitungstage im Planfall an

den Betsandsgebäuden nahezu unverändert. Mit maximal 18 Überschreitungstagen am Im-

missionsort 6 wird demnach auch im Planfall die maximal zulässige Anzahl von 35 Über-

schreitungstagen an allen Bestandsgebäuden unterschritten.  Die  mit  20 Tagen höchsten

Überschreitungshäufigkeiten werden am Plangebäude (Immissionsort 10) ausgewiesen.  

8.3 Feinstaub (PM2,5)

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen der Jahresmittelwerte  für  Feinstaub (PM2,5)

sind in Anlage 14 für den Prognosenullfall und in Anlage 15 für den Planfall für das Plange-

biet und dessen Umfeld in einer Höhe von 1,5 m ü. Grund dargestellt. Zusätzlich zeigt Tabel-

le 8.5 die berechneten PM2,5-Belastungen an ausgewählten Immissionsorten. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Grenzwert zum PM2,5-Jahresmittel von 25 µg/m³ in allen un-

tersuchten Varianten mit einer maximalen Konzentration von 17,0 µg/m³ (Immissionsort 10

im Planfall) deutlich eingehalten wird. Bezüglich der Konzentrationsentwicklungen in den ein-

zelnen Varianten gelten die gleichen generellen Aussagen wie für den PM10-Jahresmittelwert

(vgl. Kapitel 8.2). Auf eine detaillierte Ergebnisbesprechung wird daher an dieser Stelle ver-

zichtet. 
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Tabelle 8.5: Jahresmittelwerte Feinstaub (PM2,5)

Immissionsort
Jahresmittelwerte [µg/m³]

Feinstaub (PM2,5)

Nr. Beschreibung IGW JMW
Prognosenullfall

2020 Planfall 2020

1 Kölner Straße 55 25 15,7 15,8

2 Kölner Straße 41 25 15,9 16,2

3 Kölner Straße 31 25 15,8 16,0

4 Kölner Straße 21 25 15,3 15,3

5 Kölner Straße 1 25 15,4 15,4

6 Bahnstraße 1 25 16,6 16,6

7 Kölner Straße 6 25 15,7 15,6

8 Kölner Straße 12 25 15,8 16,0

9 Gebäude Zufahrt Parkplatz 25 15,1 -

10 Plangebäude 25 - 17,0
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9 Zusammenfassung

Die Stadt Bergheim plant mit Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 277 / Bm „Bahnhof Berg-

heim“ den Bereich des Bergheimer Bahnhofs innerhalb des städtebaulichen Zusammenhan-

ges aufzuwerten und hier eine geordnete städtebauliche Entwicklung einzuleiten. Zur Stär-

kung der Bergheimer Innenstadt soll die Ansiedlung eines Einkaufs- und Dienstleistungszen-

trums mit qualifizierten Einzelhandelsbetrieben auf dem heutigen Bahnhofsareal ermöglicht

werden. Zugleich ist es Ziel, den Bahnhaltepunkt enger mit dem Busbahnhof zu verknüpfen

und eine ausreichende Anzahl an Park+Ride-Plätzen vorzuhalten. 

Zur Beurteilung der zu erwartenden Luftqualität im Plangebiet sowie der Auswirkung der Pla-

nung auf die lufthygienische Belastungssituation im Umfeld der Planung wurde eine lufthygi-

enische Untersuchung mit Luftschadstoffausbreitungsberechnungen für die relevanten Luft-

schadstoffe Feinstaub (PM10 und PM2,5) und Stickstoffdioxid (NO2) erstellt. 

Die Berechnungen wurden mit der aktuellen Version 6.3 des prognostischen Windfeld- und

Ausbreitungsmodells MISKAM (Mikroskaliges Ausbreitungsmodell) durchgeführt. Die Emissi-

onen des Straßenverkehrs wurden auf Grundlage des aktuellen Handbuchs für Emissions-

faktoren (3.3)  [14] bestimmt. Die so ermittelten Immissionen wurden mit den Grenzwerten

der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes / Verordnung

über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) [2] verglichen und

beurteilt. 

Als Prognosejahr für die zu untersuchenden Varianten wurde in Abstimmung mit dem Auf-

traggeber das Jahr 2020 als frühestmöglicher Realisierungszeitpunkt des Vorhabens ver-

wendet.

Es wurden die Fälle

Prognosenullfall: Bebauungssituation und Straßenführung vor Umbau des Bahnhofsa

reals, Verkehrszahlen für das Jahr 2020, Emissionsfaktoren für das 

Jahr 2020

Planfall: Zukünftige bauliche Bebauungssituation gem. Bebauungsplan Nr.  

277/Bm, Verkehrsmengen für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung 

des Planvorhabens, Tempolimit von 30 km/h auf der Kölner Straße

unter Berücksichtigung der großräumigen Hintergrundbelastung untersucht. 

Bei der Berechnung der verkehrsbedingten Emissionen wurde berücksichtigt, dass durch die

verbesserte  Abgasreinigung  neuer  Fahrzeugmodelle  der  mittlere  Emissionsausstoß  der
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Fahrzeugflotte bei gleichbleibenden Verkehrszahlen sinkt je weiter der Prognosehorizont in

der Zukunft liegt. Durch die Kombination der hohen Verkehrsmengen für das Jahr 2025 mit

dem zeitlich relativ nahe liegenden Prognosenhorizont für die Emissionsberechnung (Jahr

2020) wurde sichergestellt, dass die Berechnungen das Worst-Case-Szenario abbilden. Es

ist  daher  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  davon  auszugehen,  dass  die  tatsächlichen  Luft-

schadstoffkonzentrationen nach Realisierung des Vorhabens unterhalb der in diesem Gut-

achten berechneten Luftschadstoffkonzentrationen liegen werden. 

Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen zeigen, dass im Prognosenullfall die Grenz-

werte der 39. BImSchV (Jahresmittelwerte NO2, PM10 und PM2,5, Kurzzeitgrenzwerte für PM10

und NO2) im gesamten Untersuchungsgebiet deutlich eingehalten werden. Die höchsten Be-

lastungen treten hierbei aufgrund der hohen Verkehrsmengen und der zum Teil dichten Be-

bauung auf der Kölner Straße und der Bahnstraße auf.  

Im Vergleich zum Prognosenullfall verändern sich im Planfall die Verkehrsmengen und hier-

mit  auch  die  freigesetzten  Luftschadstoff-Emissionsmengen  im  Untersuchungsgebiet  nur

leicht, da die planbedingten Zusatzverkehre durch die Einführung der Geschwindigkeitsbe-

grenzung auf 30 km/h in der Kölner Straße weitestgehend kompensiert werden. Des Weite-

ren verändern sich durch die Plangebäude die Belüftungsverhältnisse. 

Durch diese Veränderungen steigen die Luftschadstoffkonzentrationen in Teilbereichen des

Untersuchungsgebietes leicht an, in anderen Bereichen ist hingegen eine leichte Verbesse-

rung der Belastungssituation zu erwarten. 

Die in der 39.  BImSchV definierten Grenzwerte  (Jahresmittelwerte NO2,  PM10 und PM2,5,

Kurzzeitgrenzwerte für PM10 und NO2)  werden auch nach Realisierung des Planvorhabens

deutlich unterschritten.

Dieser Bericht besteht aus 35 Seiten und 15 Anlagen.

Peutz Consult GmbH

i.V. Dipl.-Geogr. Björn Siebers i.V. Dipl. Ing. Oliver Streuber

(fachliche Verantwortung / Projektbearbeitung) (Qualitätskontrolle)
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Anlage 15 Jahresmittelwert der PM2,5-Immissionen im Planfall (Bezugsjahr 2020)

 







Emissionsansätze und Eingangsdaten für den „Prognosenullfall 2020“ 

Quer-

schnitts

-ID

Straßenname DTV
Anteil

sNFz

Anteil 

lNFz

Anteil 

LBus
UWZ* Verkehrssituation Steigung

Anzahl

Fahr-

spuren

Typ Kaltstart 
Typ

Tagesgang
LOS1 LOS2 LOS3 LOS4 NOX PM10 PM2,5

[-] [Kfz/24

h]

[%] % % [%] [-] [%] [%] [%] [%] [g/m*d] [g/m*d

]

[g/m*d]

1 Kölner Straße / 1 11.700 3,7 2,9 1,6 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h ±1,8 2 commercial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 4,395 0,571 0,258

2 Kölner Straße / 2 11.300 2,4 1,3 0,0 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h ±1,8 2 commercial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 4,046 0,503 0,236

3 Kölner Straße / 3 12.000 2,1 1,2 0,0 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h 0,0 2 commercial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 4,108 0,522 0,248

4 Kölner Straße / 4 13.350 2,6 1,2 2,6 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h 0,0 2 commercial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 4,656 0,602 0,280

5 Kölner Straße / 5 14.950 2,5 2,0 0,9 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h ±4,2 2 commercial doublepeak 3,6 79,5 16,9 0,0 5,991 0,693 0,321

6 Südweststraße 5.250 0,9 0,5 0,0 nein Agglomeration  Sammelstraße IO 50 km/h ±2,7 2 commercial doublepeak 14,2 85,8 0,0 0,0 1,878 0,205 0,105

7 Blumenstraße 1.650 1,2 0,6 0,0 nein Agglomeration  Erschliessungsstraße IO 30 km/h 0,0 1 residential doublepeak 49,4 50,6 0,0 0,0 0,699 0,067 0,035

11 Am Heerwege 1.890 1,2 0,6 0,0 nein Agglomeration  Erschliessungsstraße IO 30 km/h 0,0 2 residential doublepeak 100,0 0,0 0,0 0,0 0,842 0,066 0,040

12 Talstraße 4.410 3,0 2,0 0,0 nein Agglomeration  Sammelstraße IO 50 km/h ±2,3 2 commercial doublepeak 18,7 81,3 0,0 0,0 1,661 0,198 0,095

13
Südweststraße südl. 
Kreisverkehr

9.540 0,9 0,5 0,0 nein Agglomeration  Sammelstraße IO 50 km/h ±2,0 2 commercial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 3,333 0,379 0,191

14 Bahnstraße 12.645 3,5 2,7 1,6 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h ±1,8 2 commercial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 3,826 0,600 0,267

15
Zufahrt Parkplatz 
Südweststraße

1.800 0,0 1,2 0,0 nein Agglomeration  Erschliessungsstraße IO 30 km/h ±3,0 2 commercial doublepeak 100,0 0,0 0,0 0,0 0,769 0,056 0,037

16
Zufahrt Parkplatz 
Kölner Straße West

1.170 0,0 2,9 16,2 nein Agglomeration  Erschliessungsstraße IO 30 km/h ±2,0 2 commercial doublepeak 100,0 0,0 0,0 0,0 0,484 0,037 0,025

17 Zufahrt Parkplatz Ost 1.710 0,0 1,2 8,2 nein Agglomeration  Erschliessungsstraße IO 30 km/h ±3,3 2 commercial doublepeak 100,0 0,0 0,0 0,0 0,739 0,054 0,035

* UWZ = Innerhalb Umweltzone (Ja/Nein)
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Emissionsansätze und Eingangsdaten für den „Planfall 2020 “ 

Quer-

schnitts

-ID

Straßenname DTV
Anteil

sNFz

Anteil 

lNFz

Anteil 

LBus
UWZ* Verkehrssituation Steigung

Anzahl

Fahr-

spuren

Typ Kaltstart 
Typ

Tagesgang
LOS1 LOS2 LOS3 LOS4 NOX PM10 PM2,5

[-] [Kfz/24

h]

[%] % % [%] [-] [%] [%] [%] [%] [g/m*d] [g/m*d

]

[g/m*d]

1 Kölner Straße / 1 11.200 3,5 2,9 1,7 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h ±1,8 2 commercial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 4,179 0,541 0,245

2 Kölner Straße / 2 11.300 3,4 2,9 1,7 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h ±1,8 2 commercial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 4,202 0,541 0,247

3 Kölner Straße / 3 12.050 3,2 2,7 1,6 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h 0,0 2 commercial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 4,306 0,570 0,260

4 Kölner Straße / 4 13.150 2,5 1,9 1,1 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h 0,0 2 commercial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 4,574 0,590 0,276

5 Kölner Straße / 5 15.150 2,4 1,8 0,9 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h ±4,2 2 commercial doublepeak 3,6 79,5 16,9 0,0 6,050 0,697 0,323

6 Südweststraße 5.200 1,2 0,7 0,0 nein Agglomeration  Sammelstraße IO 50 km/h ±2,7 2 commercial doublepeak 14,2 85,8 0,0 0,0 1,880 0,208 0,105

7 Blumenstraße 1.750 1,1 0,7 0,0 nein Agglomeration  Erschliessungsstraße IO 30 km/h 0,0 1 residential doublepeak 33,7 66,3 0,0 0,0 0,725 0,073 0,037

8 Planstraße I 6.640 1,5 1,5 1,3 nein Agglomeration  Erschliessungsstraße IO 30 km/h 0,0 2 commercial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 2,567 0,309 0,141

9 Planstraße II 150 71,3 28,7 0,0 nein Agglomeration  Erschliessungsstraße IO 30 km/h 0,0 2 commercial doublepeak 100,0 0,0 0,0 0,0 0,262 0,034 0,012

10 Rampe Parkdeck 6.880 0,0 0,0 0,0 nein Agglomeration  Erschliessungsstraße IO 30 km/h 10,-7.3 2 commercial doublepeak 7,3 92,7 0,0 0,0 3,062 0,272 0,140

11 Am Heerwege 2.790 1,1 0,7 0,0 nein Agglomeration  Erschliessungsstraße IO 30 km/h 0,0 2 residential doublepeak 55,0 45,0 0,0 0,0 1,182 0,110 0,060

12 Talstraße 6.030 3,0 2,0 0,0 nein Agglomeration  Sammelstraße IO 50 km/h ±2,7 2 commercial doublepeak 10,3 89,7 0,0 0,0 2,294 0,278 0,130

13 Südweststraße südl. 
Kreisverkehr

10.080 1,2 0,7 0,0 nein Agglomeration  Sammelstraße IO 50 km/h ±2,0 2 commercial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 3,569 0,411 0,205

14 Bahnstraße 12.780 3,5 2,9 1,7 nein Agglomeration  Hauptverkehrsstraße IO 50 km/h ±1,8 2 commercial doublepeak 5,2 94,8 0,0 0,0 3,867 0,607 0,270

* UWZ = Innerhalb Umweltzone (Ja/Nein)
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Häufigkeitsverteilung der Windrichtung und -geschwindigkeit an der
DWD-Station Nörvenich aus den Jahren 2008-2017
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